
637 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des N.ationalrat~s (VI.GP.) 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierung$vorlage (609 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Erhöhung der 
Wertgrenzen und Geldstrafen in den Straf-

gesetzen, (11. Strafgesetznovelle 1952). 

durch die II. Strafgesetznovelle 1947 festgesetzten 
Beträgen käme dies einer Erhöhung auf das 
Dreifache, gegenüber den durch die Strafgesetz
novelle 1950 festgesetzten Beträgen aber einer 
Erhöhung auf das Eineinhalbfache der ursprüng-

Die Wertgrenzen, von deren überschreitung lichen Beträge gleich., Aus den' in den Erläutern
die Qualifikation bestimmter gerichtlich straf-, den Bemerkungen zur Regierungsvorlage dar
barer Handlungen als Verbrechen, Vergehen oder gelegten Gründen wird jedoch bei bestimmten 
übertretungen und die Anwendung eines hö- Wertgrenzen eine Ausnahme von der Regel der 
heren Strafsatzes abhängt, sowie die Ober- Versechsfachung der Altschillingbeträge zu 
grenzen der auf gerichtlich strafbare Hand- machen sein. 
lungen angedrohten, ziffermäßig bestimmten Eine entsprechende Erhöhuhg der Wertgren
Geldstrafen wurden zuletzt durch die Ir. Straf- zen und Obergrenzen der Geldstrafen wäre des
gesetznovelle 1947, BGBl.Nr. 243, ein Teil der halb geboten, weil infolge der niederen Wert
Wertgrenzen überdies später noch durch die grenzen zahlreiche strafbare Handlungen als 
Strafgesetznovelle 1950, BGBl. Nr. 89, dem ge- Verbrechen oder Vergehen verfolgt werden 
änderten Geldwert angepaßt. Demnach betragen müssen, obgleich ihre Ahndung als übertretung 
die Wertgrenzen und Ober grenzen der Geldstra- ausreichend wäre, oder einem strengeren Straf
fen aus der Zeit vor dem 13. März 1938 gegen- satz unterstellt werden müssen, obgleich sie bei 
wärtig: das Doppelte der in diesem Zeitpunkte in Anwendung des milderen Strafsatzes ausrei
Geltung gestandenen Schillingbeträge und die chende Sühne fänden. Die gegenwärtig zu nie
übrigen vor dem 1. Mai 1945 festgesetzten Ober- deren Obergrenzen der Geldstrafen können 
grenzen das Doppelte des ursprünglichen Be- häufig ein Hindernis bilden, die Strafe dem Ver
trages. Lediglich jene Wertgrenzen, die mit 25 S schulden und den Vermögens- und Einkom
und 250 S festgesetzt und durch die 11. Straf- mensverhältnissen des Schuldigen (§ 241 Abs. 3 
gesetznovelle 1947 auf 50 Sund 500 S erhöht StG.) anzupassen. 
worden waren, betragen seit Inkrafttreten der Der gegenwärtige Zeitpunkt scheint für eine 
Strafgesetznovelle 1950 ioO Sund 1000 S, dem- Anpassung der Wertgrenzen und Geldstrafen an 
nach also das Vierfache der seinerzeitigen Alt- den gesunkenen Geldwert insofern günstig, als die 
schillingbeträge. ' Geldentwertung seit einigen Monaten zum Still-

Diese Regelung muß angesichts der seit dem stand gekommen ist und Hoffnung auf eine 
Inkrafttreten der eben erwähnten Strafgesetz- dauernde Stabilisierung des gegenwärtigen Geld
novellen eingetretenen weiteren Kaufkraftver- wertes besteht, sodaß die vorgeschlagene Rege
minderung des Geldes als überholt angesehen lung AussidIt auf pauer hätte. 

werden. ~uf ~~r Basis ein~s A:ltsch.i.llingpreise~ 'Im einzelnen wird zum vorliegendeh Gesetz
von 100 1m Marz 1938 ergibt Sich fur den Mal entwurf folgendes bemerkt: 
1952 für die Kleinhandelspreise eine Indexziffer: 
von 668. Der gegenwärtigen KaufIvaft des Gel- Zu Art. I: 
des könnte daher nur durch eine Versechsfachung Dieser bestimmt, in welchem Ausmaße die in 
der am 13. März 1938 in Geltung gestandenen den Strafgesetzen festgesetzten Wertgrenzen er
Altschillingbeträge Rechnung getragen werden. höht werden, und zwar beträgt diese Erhöhung 
Für die übrigen vordem 1. Mai 1945 fest- ,dis Doppelte der zuletzt durch die II. Straf
gesetzten Beträge gilt das gleiche. Gegenüber den, gesetznovelle 1947 festgesetzten, das Eineinhalb-
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fache'·der im:'1ahr.:1950 festgesetzten und schließ
'lichdas Dreifache der im 'Devisengesetz und 
Außenhandelsverkehrsgesetz festgesetzten Be
träge. 

schutz für Arbeitseinkommen freibleiben muß; 
sowie aller Gnadengaben." 

Diese Änderung hat sich aus folgenden Grün
den als notwendig erwiesen: 

Zu Art. 11: Nach § 26 lit. g StG. in seiner gegenwärtig 
Hier trifft der vorliegende Gesetzentwurf eine geltenden Fassung hat jede Verurteilung wegen 

generelle Regelung hinsichtlich der Obergrenzen eines Verbrechens die Entziehung aller auf die 
der auf gerichtlich strafbare Handlungen an- Pensionsvorschriften gegründeten Pensionen, 
gedrohten Geldstrafen, und Zwar sollen diese' Provisionen, Erziehungsbeiträge oder sonstigen 
Obergrenzen auf das Dreifache jener Beträge er- Bezüge sowie aller Gnadengaben zur Folge. 
höht werden, mit dem sie vor dem Stichtag Diese Bestimmung hat im Falle einer' Verurtei
l. Jänner 1948 letztmalig festgesetzt worden lung wegen irgendeines Verbrechens für den Be
waren. Demnach ist bei Obergrenzen, die durch troffenen den völligen Verlust der Altersversor
die 1I. Strafgesetznovelle 1947 eine Erhöh)lng er- gung zur Folge. Wenn auch nichts dagegen ein
fahren haben, der durch diese Novelle festge- zuwenden ist, daß als Folge einer Verurteilung 
setzte Betrag, und nicht etwa der ursprüngliche dem Verurteilten eine 'g n ade n w eis e ge
Betrag, zu verdreifachen. Art. II bestimmt fer~ währte Altersunterstützuhg entzogen wird, so 
ner, daß· auch die in den : strafverfahrens recht- ist es doch nich.t gerechtfertigt, auf Grund einer 
lichen Gesetzen angedrohten Geldstrafen eine solchen Verurteilung den erworbenen A n
Verdreifachung erfahren und daß der im § 376 s pr u c h auf Altersversorgung Zur Gänze zu 
StPO .. gegenwärtig mit 200 S festgesetzte Betrag vernichten. Es darf nicht übersehen werden, daß 
auf' das Dreifache erhöht wird. Es handelt sich der öffentlich Bedienstete gleich jedem anderen 
hier darum, daß die öffentliche Aufforderung an Dienstnehmer für seine Altersversorgung Bei
unbekannte Eigentümer eines bei einem Beschul- träge (Pensionsbeiträge) leistet. Da zum Beispiel 
digtengefunderien fremden Gutes im Wege eines eine Person, die in der gewerblichen oder land
Sammelediktes erlassen werden kann, wenn der und förstwirtschaftlichen Sozial:versicherung ren
Wert dieses ·Gutes den eberi erwähnten Betrag tenversichert ist, den Rentenbezug auch nach 
nicht erreicht. ihrer Verurteilung wegen Verbrechens nicht ver

liert, so scheint es nur konsequent und billig, 
daß auch den Personen, die als öffentlich Bedien
stete des Ruhestandes eine Pension beziehen, im 
Falle einer solchen Verurteilung zumindest ein Teil 
dieser Pension weiterhin ausbezahlt wird. Die 
den Pensionsverlust betreffende Bestimmung des 
Strafgesetzes soll daher dahin geändert werden, 
daß die Pensionen und .ähnlichen Bezüge den 
Verurteilten. nicht zur Gänze 'entzogen werden, 
sondern. daß nur der Verlust der Hälfte der 

Zu Art. III: 

. Der Mindestbetrag, mit dem eine gerichtliche 
Geldstrafe verhängt werden kann, beträgt der
zeit 5 S und wird in dieser Höhe allgemein als 
bei weitem zu niedrig erachtet. Um zu ver
ll1e~den:~ ~aß. Strafen verhängt

l 
werden, die so 

genngfuglg smd, daß dadurcli der Strafzweck 
nicht mehr erreicht wird, schlägt der Gesetzent
wurfeineErhöhung auf30 S vor. 

Die Erhöhung der Geldstrafen im Strafgesetz 
macht es auch erforderlich; den. im § 532 StG. 
festgesetzten Betr.ag in gleicher Weise zu er
höhen. (§ 532 bestimmt, 'daß, wenn ein Ver
gehen oder eine übertretung mit einer den dort 
bezeichneten . ~ Betrag übersteigenden Geldstrafe 
bedroht ist, die' Ver.jährungsfrist nicht wie 
sonst in der Regel sechs Monate, sondern ein Jahr 
beträgt;). ... . 

, Die Regi~rungsvorlage wurde. in Art. III auf 
Grund eines gemeinsamen. AIltrages der Ab
geordneten Dr. Pittermann,Prinke und 
Dr .. P f e i fe r dahin abgeändert, daß diesem 
Artik:el eine Bestimmung eiri,gdügt wurde, wo
nach § 26 Iit. g des Sttafgeseties folgenden W ort-
laut erhalten s6ll: . 

Bruttobezüge einzutreten hat, wobei jedoch vor
zusehen wäre, daß dem Verurteilten wenigstens 
ein Existenzminimum gewahrt bleibt. Die Wen
dung "jedoch nicht unter dem Betrag, der jeweils 
nach den Vorschriften über den Pfändungsschutz 
für Arbeitseinkommen freibleiben muß" ent
spricht der Terminologie der überschrift zu § 5 
der Lohnpfändungsverordnung in der p.1.ssung 
des 3. Lohnpfän9ungsanpassungsgesetzes, BGBI. 
!iJ;'" 198/1951, und Z::U: § 57 Abg.E.O., BqBl. 
Ni:. , 104/1949, wodurch zum AusdrUck gebracht 
wird, daß die freibleibenden Beträge lediglich 
nach den angeführten Gesetzesstellen und p.,icht 
etwa nach anderen Bestimmungen (zum Beispiel 
nach § 6 der Lohripfändungsverordnung) zu be
rechnen sind. 

"En tziehung' aller auf die' Pensionsvorschriften J -Zu Art., IV: 
gegründeten Pensionen, Provisionen, Erziehungs- Für den noch" verbliebenen Geltungsbereich 
beiträge oder sonstigen Bezüge jeweils zur desStrafanwendungsgesetzes, StGBL .Nr. 148/ 
Hälfte, jedoch nicht unter 'dem Betrag, der je- 1945, sieht der Entwurf im Sinne der generellen 
weih nach den Vorschriften über den Pfändungs~ Regelung eine y erdre~fachung det Wertgrenzen 
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und. Obeigrenzen; .. beim Mindeststrafbetrag von Zu :Art. IX: .' , 
bisher 5 S aber eine Erhöhung auf 30 S vor. 

Zu.Art. V:' 

Beim sogenannten Terminhandelsgesetz, RGBl. 
Nr. 10/1903, handelt es sich zwar um eine Vor
schrift aus der Zeit vor dem 13. März' 1938; 
sie wurde aber in der Folge außer Kraft gesetzt 
und erst nach dem in Art. II festgesetzten Stich
tag vom 1. Jänner 1948 wiedereingeführt. Die 
generelle Regelung des Art. n würde daher die 
Obergrenzen der in diesem Gesetz angedrohten 
Geldstrafen nicht treffen. Da aber auch in diesem 
Falle eine Versechsfachung der Altschillingbeträge 
geboten ist, muß die Erhöhung im Wege der 
Sonderbestimmung des Art. Verfolgen. 

Zu Art. VI: 

Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett
bewerb' das im Jahre 1923 (BGBl. Nr. 531) er
lassen wurde, ist, nachdem es vorübergehend 
außer Kraft gesetzt war, im Jahre 1947, und 
zwar noch vor dem Beginn der Wirksamkeit der 

'11. Strafgesetznovelle 1947, wiedereingeführ1; 
worden. Da bei dieser Gelegenheit die Ober
grenzen seiner Geldstrafen neu festgesetzt worden 
waren, und zwar in der Höhe der seinetzeitigen 
Altschillingbeträge, könnten Zweifel darüber be
stehen, ob diese Obergrenzen durch die 11. Straf
gesetznovelle 1947 erfaßt wurden oder nicht. Um 
diese Zweifel auszuschalten, bestimmt der, Ent~ 
wurf ausdrücklich die Höhe der Obergren~en im 
Sinne der generellen Regelung. 

Zu Art. VII: 

Auch für den Bereich, des Markenschutzge
setzes, BGBl. Nr. 206/1947, erweist sich eine 
Sonderregelung als notwendig; uJd zwar des
halb, weil dieses Gesetz, das in seiner ursprüng
lichen Fassung aus der Zeit vor dem 13. März 
1938 stammt, zwar noch vor Wirksamkeitsbe
ginn der H. Strafgesetznovelle 1947 wiederein
geführt worden ist, seine Geldstrafen jedoch im 
Jahre 1951 im Sinne der durch die eben er
wähnte Novelle aus dem Jahre 1947 getrof
fenen generellen Regelung erhöht wurden, sodaß 
sie wegen des späten Zeitpunktes ihrer letzten 
Festsetzung nicht unter die allgemeine Regelung 
des Art. II des vorliegenden Entwurfes fallen 
würden. 

Zu Art. VIII: 

Auch die Geldstrafen des -Suchtgiftgesetzes 
1951, BGBl. Nr. 234, müssen in dem vorliegen
den Gesetzentwurf besonders erwähnt werden, 
weil bei der letzten Erhöhung dieser Geldstrafen 
durch die H. Straf gese tz novelle 1947 übersehen 
worden war, die in § 6 angedrohte Geldstrafe 
ebenfalls in die Erhöhung einzubeziehen. 

Das im Jahr 1951 wiederverla~tb~rteLebens': ' 
mittelgeseiz (BGBl.Nr. 239) weist eine Reihe 
von Geldstrafen auf, die seinerzeit infolgeder 
durch die Strafgesetznovelle vom Jahr 1926 ge~ 
troffenen generellen Regelung dergestalt erhöht 
worden sind, daß sich die, ursprüngliche Staf- " 
felung der Obergrenzen in:' einer sachlich nicht 
gerechtfertigten Weise veränderte. Diese Un
stimmigkeiten sollen nun beseitigt werden und 
nur aus dies~m Grund trifft der vorliegende Ge
setzentwurf für das' Lebensmittelgesetz eine 
Sonderregelung. Ohne eine solche würden die 
Obergrenzen dieses Gesetzes im Sinne der in 
Art. II getroffenen Regelung gleichmäßig auf das 
Sechsfache der Altschillingbeträge erhöht werden. 

Zu Art. X: 

Anders als dies bei den letzten Wertgrenzen
novellen geschehen ist, bestimmt der vorliegende 
Gesetzentwurf, daß die erhöhten Wertgrenzen 
nicht schlechthin auf strafbare Handlungen, die 
vor dem Beginn der Wirksamkeit der 11. Straf
gesetznovelle 1952 begangen Wt\rden; sondern 
nur auf solche Handlungen rückwirkend an
zuwenden sind, die nach dem 1. Oktober 1951 
verübt wurden. Eine unbegrenzte Rückwirkung 
der Wertgrenzenerhöhung begünstigt, wie die 
Erfahrung lehrt, in erster Linie nur eine kleine 
Gruppe von Tätern, und zwar gerade jene, die 
es verstanden haben, sich längere Zeit hindurch 
der Strafverfolgung zu entziehen, und wirkt sich 
darüber' hinaus nur in Fällen aus, in denen die 
Beendigung des Strafverfahrens, sei es durch das 
Verhalten des Täters, sei es aus anderen Ur
sachen, eine Verzögerung erlitten hat, wogegen 
die überwiegende Mehrzahl der Täter, die vor 
der Wertgrenzenerhöhung abgeurteilt werden, 
noch nach dem strengeren Gesetz behandelt 
werden muß. 

Wenn demnach auch eine weitergehende Rück.:. 
wirkung der erhöhten Wertgrenzen abgelehnt 
werden muß, so ist eine b e s c h r ä n k t e 
Rückwirkung in der Weise, 'daß die erhöhten 
Wertgrenzen auch, auf strafbare Handlungen an
zuwenden sind, die zwar vor dem Inkrafttreten 
der Novelle, aber nach dem 1. Oktober 1951 be
gangen worden sind, deshalb angezeigt, weil in 
dem zuletzt bezeichneten Zeitpunkt die Geld
entwertung ihr Ende gefunden hat und damit 
die Voraussetzungen für eine Regelung auf lange 
Sicht schon damals gegeben waren und weil 
überdies ein er heb I ich erTeil - und nicht 
nur eine kleine Gruppe - der zwischen dem 
1. Oktober 1951 und dem Zeitpunkt des In
krafttretens der Strafgesetznovelle 1952 straf
fällig Gewordenen noch nicht abgeurteilt sein 
dürfte und daher der Begünstigung durch diese 
N?velle noch teilhaftig werden kann. 
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Der Justizausschuß hat die Regierungsvorlage 
eingehend beraten und ,nach, einer Debatte, an 
der sidl außer dem Berichterstatter die Abgeord
neten Dr. S ehe f f, Eie hin ger, Dipl.-Ing. 
Pius F i n k, Dr. Pi t t e r man n, E i beg ger, 
M a r k, Dr. P f e i f e r sowie der Bundesmini
nister Dr. T s eh ade k beteiligten, mit Kn
derungen beschlossen. 

Der Justizausschuß stellt 'somit den A ~ t rag. 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (609 der 
Beilagen) mit den a n g e s chi 0 s sen e n A b- • /. 
ä n der u n gen die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, am 8. Juli 1952. 

Skritek~ 
Berichterstatter. 

'j. 

Abänderungen 

Dr. Nemecz, 
Obmann. 

zum Gesetzentwurf in 609 der Beilagen. 

1. Im Art. III erhält di~ Z. 1 folgenden W ort
laut: 

,,1. § 26 lit. g hat zu lauten: 
,g) Entziehung aller auf die Pensiortsvorschrif

ten gegründeten Pensionen, Provisionen, 
Erziehungsbeiträge oder sonstigen Bezüge 
jeweils zur Hälfte, jedoch nicht unter dem 
Betrag, der jeweils nach den Vorschriften 
über den Pfändungsschutz für Arbeitsein
kom~en frei bleiben muß, sowie aller 
Gnadengaben. c;" 

2. Die ursprünglichen Z. 1 und 2 des Art. III 
erhalten die Bezeichnungen "Z. 2" .und "Z. 3". 
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